
 
Antragsteller 

      
 PLZ, Ort, Datum 

      

Telefon-Nr. des Antragstellers 

      

Telefax-Nr. des Antragstellers 

      

 

  

 
 
Landratsamt Coburg 
FB 31 
Untere Straßenverkehrsbehörde 
Lauterer Str. 60 
96450 Coburg 
 

Antrag auf Erteilung 
 

 zusätzlicher Ausfertigungen der Erlaubnis 
 für den gewerblichen Güterkraftverkehr 
 gem. § 3 Abs. 1 GüKG 

 zusätzlicher beglaubigter Kopien 
 der Gemeinschaftslizenz 
 gem. Art. 4 VO (EG) Nr. 1072/2009 

 zusätzlicher beglaubigter Kopien 
 der Kleinen Gemeinschaftslizenz 
 gem. Art. 4 VO (EG) Nr. 1072/2009 
 

 

Anlagen: 

 gem. Merkblatt 
 
1. Antragstellendes Unternehmen 

Name bzw. Firma und Rechtsform 

      
Registergericht (falls im Handelsregister eingetragen) Register-Nr. 

            

 
1.1 Ort der Niederlassung 

Straße und Hausnummer PLZ und Ort 

            

Telefon Telefax email 

                  

 
1.2 Ort des Hauptsitzes im handelsrechtlichen Sinne (soweit abweichend von Nr. 1.1) 

Straße und Hausnummer PLZ und Ort 

            

Telefon Telefax email 

                  

 
1. 3 Weitere Niederlassungen 
Sind für das Unternehmen weiter Niederlassungen errichtet? 

 nein  ja (bitte geben Sie alle Niederlassungen in einer Niederlassungsliste an) 
 
2. Anzahl der zusätzlich benötigten Ausfertigungen/beglaubigten Kopien 
 

       zusätzliche Ausfertigungen für die Erlaubnis Nr.:       

       zusätzliche beglaubigte Kopie(n) für die Gemeinschaftslizenz Nr.:       

 
3. Anzahl der Fahrzeuge 
 

Seit der letzten Überprüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Eigenkapitalbescheinigung) sollen zusätzlich       
weitere Fahrzeuge eingesetzt werden. 
Ich versichere, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit nach Art. 7 der VO (EG) Nr. 1071/2009 i. V. m. § 3 der Berufszu-
gangsverordnung für den Güterkraftverkehr (GBZugV) auch für die weiteren Fahrzeuge gegeben ist, die auf Grund der 
hiermit beantragten zusätzlichen Ausfertigungen oder beglaubigten Kopien eingesetzt werden sollen. 

 
4. Bestätigung der Unterschrift 
 
Hiermit wird bestätigt, dass die vorstehenden Angaben richtig sind: 
 

        

Ort, Datum  Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

 
 



Seite - 2 - 
zum Antrag auf Erteilung zusätzlicher Ausfertigungen der Erlaubnis nach GüKG oder 

zusätzlicher beglaubigter Kopien der Gemeinschaftslizenz nach VO (EG) Nr. 1072/2009 
 
 
 

Hinweise zum Datenschutz: 
Hinweise zum Datenschutz: 
Die Verwaltungsbehörde ist nach § 15 des Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) in Verbindung mit Artikel 11 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates verpflichtet, Angaben über Inhaber von Berechtigungen für den 
gewerblichen Güterkraftverkehr sowie über die Personen der geschäftsführungs- und vertretungsberechtigten 
Gesellschafter, der gesetzlichen Vertreter und des Verkehrsleiters in einem Unternehmen des Güterkraftver-
kehrs einschließlich Angaben über die Bescheinigung der fachlichen Eignung des Verkehrsleiters nach Maßga-
be des § 2 Absatz 1 der Verkehrsunternehmensdatei-Durchführungsverordnung (VUDat-DV) in Verbindung mit 
Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) 1071/2009 an die Verkehrsunternehmensdatei beim Bundesamt für 
Güterverkehr zu übermitteln. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die in § 2 Abs. 3 VUDat-DV in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) 1071/2009 aufgeführten Informationen im öffentlich zugänglichen Bereich der Verkehrsunterneh-
mensdatei gespeichert und für Jedermann über das Internet unter www.verkehrsunternehmensdatei.de einseh-
bar sind. 
Die Verwaltungsbehörde ist im Falle der Untersagung der Führung von Güterkraftverkehrsgeschäften nach § 17 
Absatz 5 Satz 2 GüKG verpflichtet, die Untersagung mit Identifizierungsdaten über die Person des Betroffenen 
an das Bundesamt für Güterverkehr als nationale Kontaktstelle nach Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1071/2009 zu übermitteln. 
Das Bundesamt für Güterverkehr ist als nationale Kontaktstelle nach Maßgabe des § 17 Absatz 5 Satz 1 GüKG 
verpflichtet, auf Anfrage Auskunft über Personen, denen eine deutsche Behörde die Führung von Güterkraftver-
kehrsgeschäften untersagt hat an nationale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten zu erteilen, sofern dies für 
die Prüfung von Berufszugangsvoraussetzungen erforderlich ist. 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

        

Ort, Datum  Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 
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Hinweis nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Erhebung personenbezogener Daten 
 
 

1. Anlass der Erhebung 

Wir haben Daten von Ihnen im Zuge eines Antrages zur Erteilung zusätzliche Ausfertigungen 
der Erlaubnis bzw. EG-Lizenz nach dem Güterkraftverkehrsgesetzes erhoben. 

 
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist das  
Landratsamt Coburg 
Lauterer Str. 60, 96450 Coburg 
landratsamt@landkreis-coburg.de 
09561/514-0 

 
3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Frau Nicola Steffen-Rohrbeck 
Landratsamt Coburg, Lauterer Str. 60, 96450 Coburg,  
datenschutz@landkreis-coburg.de, 09561/514-5380 

 
4.  Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

4a) Zwecke der Verarbeitung: 
Ihre Daten werden dafür erhoben: 

- Erteilung zusätzlicher nach dem Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) inkl. 
Anhörverfahren 

 

4b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 bis 3 DSGVO in Verbindung mit Art. 4 
Abs. 1 BayDSG und GüKG sowie der VO (EG) Nr. 1072/2009 verarbeitet. 
 

 
5. Quelle der Daten 

Ihre Daten haben wir gemäß Ihrem Antrag erhoben.  

 
6.  Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden 

Die öffentliche Stelle verarbeitet folgende personenbezogene Daten von Ihnen: 
- Kontaktdaten (Name, Vorname, Name und Rechtsform des Unternehmens, Telefon, Fax, 
Email, Anschriften) 
- weitere Antragsdaten soweit zur Bearbeitung notwendig 

 
7.  Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
 
Behörden, Kommunen und Institutionen. 
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8. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Es ist nicht geplant, Ihre personenbezogenen Daten an Drittländer zu übermitteln. 
 

 
9.  Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Ihre Daten werden nach der Erhebung längstens 10 Jahre gespeichert. 

 
10. . Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über 
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 
20 DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche 
Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz. 

 

11.  Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch das Landratsamt Coburg durch entsprechende 
Erklärung (Antragstellung) eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die 
Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 


